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Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf der Heide“ des Zweckverbandes „Auf 

der Heide“

Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem o.g. Bebauungsplan nehmen wir aus bodenordnerischer Sicht wie folgt 

Stellung:

Der Bebauungsplan setzt als bauliche Nutzung ein Gewerbegebiet fest. Die im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Grundstücke befinden sich teils in 

Privatbesitz befinden. Die Neuordnung kann grundsätzlich auch durch ein 

gesetzliches Bodenordnungsverfahren erfolgen. 

Hierzu möchten wir Ihnen grundlegendes mitteilen:

Ein Umlegungsverfahren nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) ist 

ein Verwaltungsverfahren innerhalb der Schranken- und Inhaltsbestimmung des 

Eigentums (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG)). Ausdruck findet dies insbesondere in 

der erforderlichen Privatnützigkeit der Gesamtmaßnahmen, d.h einerseits müssen die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes dementsprechend im Interesse der Eigentümer 

ausgestaltet sein und anderseits muss eine angemessene Substanzerhaltung der 

Eigentumsobjekte als wichtigste Zulässigkeitsvoraussetzung für die Umlegung ge-

währleistet sein. Die Festsetzung als „Gewerbegebiet (GE)“ kann als fremdnützig 

angesehen werden, da Sie aufgrund der Art und des Maßes der Nutzung keine im 
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Weiterer Dienstort:
Nastätter Straße 31-33
56346 Sankt Goarshausen
Telefon 02663 9165-0
Telefax 02663 9165-2150

Geschäftszeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung



mehrheitlichen Interesse der Betroffenen Eigentümer liegenden Nutzung erwarten 

lässt. Daher wird die Realisierung mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens als schwierig 

erachtet.

Im vorliegenden Fall empfehlen wir zunächst eine privatrechtliche Regelung herbeizu-

führen, die grundsätzlich Vorrang vor der gesetzlichen Umlegung hat. Liegen für 

bodenordnerische Maßnahmen abschließende privatrechtliche Vereinbarungen vor, 

bleibt kein Raum mehr für die Umlegung. Sollte eine privatrechtliche Umsetzung nicht 

zu Stande kommen oder objektiv nicht möglich sein, ist eine gesetzliche Bodenord-

nung erforderlich. Dazu bietet es sich nach Durchführung der ersten Beteiligungsver-

fahren zur Aufstellung des Bebauungsplans an, zwischen Vertretern des Zweckver-

bandes sowie der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach und uns 

ein Abstimmungsgespräch zu führen.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass durch die Einbeziehung landwirtschaftlich 

genutzter Grundstücke in die Planung und Baulandumlegung erhebliche Nachteile für 

den Restbetrieb landwirtschaftlicher Unternehmen entstehen können. Anhand eines 

Luftbildes ist zu erkennen, dass die überplanten Flächen derzeit ausschließlich land-

wirtschaftlich genutzt werden. Dies sollte im Bebauungsplanverfahren genauer unter-

sucht werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Christian Paulik

Christian Paulik

Obervermessungsrat
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Kernarbeitszeiten 
09:00-12:00 Uhr 
14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Hauptbahnhof 
Linien 8,9,27,460 bis Haltestelle 
Stadttheater 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Görresplatz 
Behindertenparkplatz: Regierungsstr. 
vor dem Oberlandesgericht 

  

 
 
 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Postfach 20 03 61 | 56003 Koblenz 

  

Verbandsgemeindeverwaltung 
Rengsdorf-Waldbreitbach 
 

Westerwaldstr. 32-34 
56579 Rengsdorf 
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GEWERBEAUFSICHT  
  
Stresemannstraße 3-5  
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Telefon 0261 120-0  
Telefax 0261 120-2171  
poststelle@sgdnord.rlp.de  
www.sgdnord.rlp.de  
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Lars Thees  
Lars.Thees@sgdnord.rlp.de 
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0261 120-2191 
0261 120-2171 
 

 

  
Bauleitplanung des Zweckverbandes „Auf der Heide“, Aufstellung des Bebau-

ungsplan "Auf der Heide" 

Erneute frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

eine abschließende Stellungnahme erfolgt, sobald das unter Punkt 5.1 der Begrün-

dung aufgeführte Immissionsschutzgutachten vorliegt. 

Die Stellungnahme vom 09.10.2020 Az.: 23/01/6/2020/0357/JAE hat weiterhin Be-

stand. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Lars Thees  









 

 
Barrierefreier Zugang und 
Parkmöglichkeit im Innenhof 

Anreise 

Bushaltestelle „Moltkeplatz“ oder  

5 Gehminuten vom Bahnhof Neuwied 

Sparkasse Neuwied 

BIC: MALADE51NWD 

IBAN: DE78 5745 0120 0000 0090 76 
Hinweis zum Datenschutz 
www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/datenschutz 

KREISVERWALTUNG NEUWIED 

 
 
 
 
 

Bauleitplanung des Zweckverbandes Oberraden-Linkenbach; 

Aufstellung des Bebauungsplans „Auf der Heide“ 

Hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Verfahren, zu dem folgende Bedenken und Anregungen 

vorgetragen werden: 

 

 

Brand- und Katastrophenschutz: 

 

„Im o.g. Baugebiet ist die Löschwasserversorgung entsprechend der Technischen Regel – Arbeits-
blatt 2018-4 vom Oktober 2018 „Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrs-
flächen“ – sicherzustellen und die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Juli 1998) zu 
beachten und umzusetzen.“ 
 
 

 

 

 

 

Verbandsgemeindeverwaltung                 
Rengsdorf-Waldbreitbach 
-Bauleitplanung- 
Westerwaldstraße 32-34 
56579 Rengsdorf 
 

Kreisverwaltung Neuwied · Postfach 2161 · 56564 Neuwied 

Sachgebiet: Bauleitplanung 

Lilija Noll 

Lilija.Noll@Kreis-Neuwied.de 

Telefon: 02631/803-402 

Telefax: 02631/803-93-402 

Dienstgebäude:  Wilhelm-Leuschner-Str. 9 

Zimmer: 168 

Öffnungszeiten: 

Montag und Mittwoch 07:30 - 13:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 07:30 - 16:00 Uhr 
Freitag 07:30 - 12:00 Uhr 
gerne auch nach Vereinbarung 

Internet:  www.kreis-neuwied.de 

Datum:  30. Oktober 2020 

Aktenzeichen:  6/10 – 61 NL 

 

Bauleitplanung der Ortsgemeinde 
Asbach 

Aufstellung des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet an der Thelenber-
ger Straße“ 

Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
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Untere Landesplanungsbehörde, Bauleitplanung und Radverkehrsförderung: 

 

„Gegenstand des vorliegenden B-Planverfahrens ist die Ausweisung gewerblicher Bauflächen an 
der gemeinsamen Gemarkungsgrenze der Ortsgemeinden Oberraden und Linkenbach , südlich der 
Autobahn A3, im Bereich des Kreuzungspunktes der Landesstraßen L 265/L266. 
 
Das Plangebiet ist nur für einen südlich der L 266 gelegenen Teilbereich, der außerhalb der Wasser-
schutzzone liegt, aus dem FNP der VG Puderbach entwickelt. Somit widerspricht das Plangebiet des 
Planungszweckverbandes Oberraden/Linkenbach insgesamt dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) 
BauGB. Daher sind Änderungen der jeweiligen FNP der VGen Puderbach und (ehem.) Rengsdorf 
erforderlich. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Erfordernisse der Raumordnung zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen. Dabei sind die Ziele der Raumordnung bindend. Die Grundsätze sowie die sonsti-
gen Erfordernisse der Raumordnung sind der kommunalen Abwägung gem. § 1 (7) BauGB zugäng-
lich. 
 
Inwieweit die Erfordernisse der Raumordnung durch die vorliegende Bauleitplanung betroffen sind, 
wird auf Antrag im Rahmen einer landesplanerischen Stellungnahme gem.  
§ 20 Landesplanungsgesetz (LPlG) zur Änderung des FNP geprüft. 
Hierzu sind u. a. die entsprechenden Beschlüsse zur Einleitung der Änderungsverfahren der FNP der 
beiden VG-Räte erforderlich. Die Prüfung der Erfordernisse der Raumordnung sollte bis spätestens 
zur Offenlage des B-Planes erfolgen. 
Daher können wir uns im laufenden B-Planverfahren gem. § 4 (1) BauGB dahingehend noch nicht 
abschließend äußern.  
 
Der Bebauungsplan schränkt die Möglichkeiten für eine zukünftige Ortsumgehung (OU) der B 256 

von Gierenderhöhe ein. Der LBM wurde u.W. am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Wir bitten um 

Abstimmung mit dortiger Straßenplanung: 

1. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  

2. Auch darüber hinaus (bauplanerisches Gebot der Konfliktbewältigung) bzgl. der Weiterfüh-

rung der OU vom Plangebiet zur Anschlussstelle der BAB 3:  

Wenn die Bebauungsplanung so beibehalten wird, bleibt für diesen Abschnitt der OU nur 

noch eine Führung zwischen ICE-NBS und dem nördlichen Rand des Bebauungsplans übrig – 

vorausgesetzt die Breite des verbleibenden Korridors genügt dafür noch. Diese Flächen sind 

u.W. jedoch bereits planfestgestellt als Kompensationsfläche für die ICE-Trasse, wie z.B. 

auch im Flächennutzungsplan Puderbach dargestellt. U.W. muss in diesem Fall die ICE-Kom-

pensation umgelegt werden, also der ICE-Planfeststellungsbeschluss geändert werden. Wir 

bitten deswegen - unter Darlegung dieser Problematik - um Abstimmung mit der DB, dem 

Eisenbahnbundesamt und dem LBM.  

Diese Belange zu klären ist für eine spätere Genehmigung der Bauleitplanungen zwingend erforder-

lich.  

 



Seite 3 von 5 

Die Makroerschließung des Gewerbegebietes soll grundsätzlich frei von Ortsdurchfahrten erfolgen. 

Auch wenn in Verlängerung der L 266 ein Wirtschaftsweg festgesetzt werden soll, ist diese Um-

widmung nicht durch den Bebauungsplan und prinzipiell erst nach Verkehrsfreigabe der OU mög-

lich. Bis dahin würde zumindest ein Großteil des Verkehrs zur BAB 3 durch die Ortsdurchfahrt von 

Gierenderhöhe fließen (über L 266 oder jetzige B 256).  

Der Immissionsschutz ist sicherzustellen.  

 

Laut Begründung, Seite 18f, dienen „… die südlich der L 266 gelegenen gewerblichen Bauflächen …“ 

dem „… ansässigen Holzbe- und –verarbeitungsbetrieb( ) (…) als Erweiterungsfläche.“ Zwischen 

dem Holzbe- und –verarbeitungsbetrieb und seinen geplanten Erweiterungsflächen setzt der Be-

bauungsplan wegen der dortigen Wasserschutzzone aber Flächen für die Forstwirtschaft, Wald, 

fest. Somit sind interne Betriebsabläufe zwischen den beiden Betriebsteilen nicht möglich und kön-

nen folglich nur „extern“ unter Benutzung öffentlicher Straßen erfolgen. Für das geplante Gewer-

begebiet südlich der L 266 nennt die Begründung auf Seite 19, dass die Ausfahrt aus diesem Ge-

werbegebiet über den in der Planzeichnung festgesetzten Ausfahrtsbereich auf die L 266 erfolgen 

soll und dass „… der Verkehr ausschließlich über die L 265 auf das Betriebsgrundstück einfahren 

darf.“ Vor dem Hintergrund des grundsätzlichen Anschlussverbots außerhalb der OD weisen wir 

darauf hin, dass im Bereich der L 265 jedoch kein Einfahrtsbereich im Entwurf des Bebauungsplans 

eingetragen ist.  

Wir bitten auch dazu um Abstimmung mit dem LBM.  

Die Planstraße A wird  

 nur kurz und ohne Wendeanlage geplant,  

 obwohl sie eine große Fläche erschließt.  

Wir bitten um Erläuterung zu beiden Punkten.  

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Begründung, Seite 18, wonach auch Plan-

straße A mit „… entsprechend ausgebildete[r] Wendeanlage( ) konzipiert und durch die Festsetzung 

als Verkehrsfläche planungsrechtlich gesichert“ sei. Dies ist ausweislich der Planzeichnung aber 

nicht der Fall. 

 

Wegen Lage nahe der BAB 3 empfehlen wir, sich hinsichtlich möglicher Weltkriegskampfmittel 

bzw. Bombenabwurfs mit dem Ordnungsämtern der Verbandsgemeindeverwaltungen und dem 

Kampfmittelräumdienst abzustimmen. Ggf. sind Sondierungsmaßnahmen bzw. Luftbildaus-

wertungen erforderlich. 

 

Damit in der Planzeichnung Maße abgegriffen werden können bitten wir, eine Maßstabsleiste ein-

zufügen. 

 

Mehrere Baufenster laufen spitz zu (s. Verlauf der Baugrenzen). Diese sind u.E. baulich kaum nutz-

bar. Wir empfehlen diese abzurunden.“ 
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Untere Naturschutzbehörde: 

 

„Gemäß BauGB sind unter anderem die Belange des Naturschutzes besonders zu berücksichtigen. 
Zu diesen Belangen gehört unter anderem, dass die Lage eines Baugebiets möglichst geringe Aus-
wirkungen in Bezug auf das Landschaftsbild und auf die Landschaftszerschneidung hat. Beide Be-
lange sind hier nicht berücksichtigt. Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht ist der gewähl-
te Standort daher optimierungsfähig.  
Zur Erläuterung: 
Das angrenzende Gebiet (Gierender Höhe) ist industriell vorgeprägt. Es wäre daher zweckmäßig 
und sinnvoll ein neues Baugebiet nicht mitten in die Landschaft zu setzen, sondern bestehende Lü-
cken und Anschlussmöglichkeiten konsequent zu nutzen. In der jetzigen Form werden Gebiete zer-
schnitten und kleine Parzellen zurückgelassen, deren ökologische Bedeutung aufgrund der geringen 
Größe nur unwesentlich ausfällt. Hinzu kommt, dass das Gebiet in der geplanten Form, mit dem 
Anschluss westlich an die Gierender Höhe und östlich an die Deponie Linkenbach, zu einer weiteren 
Barrierewirkung und damit Landschaftszerschneidung beiträgt. Dazu der Hinweis, dass erst in die-
sem Jahr ein geplantes Industriegebiet im Westerwaldkreis mit der Begründung der Zerschneidung 
gerichtlich gekippt wurde. Des Weiteren ist das Landschaftsbild hier mit der vorliegenden Planung 
erheblich beeinträchtigt, da das südlich gelegene Oberraden mit der freien Landschaft im nördli-
chen Bereich der Ortschaft, die auch der Naherholung dient, deutliche Beeinträchtigungen erfahren 
würde. Sowohl die Planung in die freie Landschaft hinein, als auch die Höhe der Lage ziehen erheb-
liche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nach sich. 
Bezüglich des Artenschutzes wären unter anderem unbedingt Untersuchungen zum Vorkommen 
der Wildkatze und der Greifvögel zu tätigen. Die Wildkatze reagiert auf Landschaftszerschneidung 
sehr sensibel. Außerdem liegen der UNB Hinweise vor, dass im angesprochenen Bereich der Rotmi-
lan einen oder mehrere Horste besitzt. Die angrenzenden Wiesen und Weiden wären in diesem Fall 
Nahrungshabitat. 
 
Allgemein gilt: Es sind die artenschutzrechtlichen Vorgaben des §44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu beachten. Nach dem ist es verboten, Tiere der besonders bzw. streng geschützten 
Arten zu verletzen oder zu töten aber auch deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen 
oder zu zerstören. Ebenfalls verboten ist die erhebliche Störung von Tieren der streng geschützten 
Arten sowie der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten. 
 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass erhebliche Bedenken von Seiten der UNB bezüglich des 
B-Plans bestehen.“ 
 
 
Abfallwirtschaft: 
 
„Bezüglich eventuell geplanter Zuwegungen bitten wir Sie bei der Planung die Vorgaben der Richt-
linie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) in Bezug auf die Errichtung von Wendeanlagen zu be-
achten und bitten insgesamt die Schleppkurven und ggf. Rangierflächen dreiachsiger Müllfahrzeu-
ge sowie die entsprechende Belastbarkeit der Fahrbahnen in der Planung zu berücksichtigen.“ 
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Gesundheitsamt: 
 

„Nach Einsichtnahme und Überprüfung der Unterlagen bestehen gegen die Bauleitplanung des 
Planungszweckverbandes Oberraden/Linkenbach; Aufstellung des BBPl. „Auf der Heide“ seitens des 
Gesundheitsamtes grundsätzlich keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
1. Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III der Quelle Gierend, die am östli-

chen Ortsrand von Gierend liegt. Die Vorgaben der Rechtsverordnung zur Trinkwasserschutzzo-
ne sind entsprechend zu beachten. 
 

2.  Eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung sowie Abwasserentsorgung ist sicherzustellen. 
 

3.  Falls Niederschlagswasser als Brauchwasser im Gebäude verwendet wird, sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, sowie § 17 VI TrinkwV zu beachten. Für eine Brauchwassernut-
zung im Gebäude besteht eine Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt nach § 13 TrinkwV.“ 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Lilija Noll 
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Ortsgemeinde 
Oberhonnefeld-
Gierend 

 

 

Ortsbürgermeister 

 
Oliver Weihrauch • Steinstraße 8 • 56587 Oberhonnefeld-Gierend 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oberhonnefeld-Gierend, 16.10.2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Zweckverbandsvorsitzender Achim Braasch, 
 
Sie haben mich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach in diesem Planverfah-
ren beteiligt. 
 
Zu den vorgelegten Unterlagen (Plan, textliche Festsetzungen, Begründung, jeweils Stand 
10.09.2020) nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1. Ortsumgehung Gierender Höhe (B 256n) 
 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander ab-
zustimmen. Dieses interkommunale Abstimmungsgebot gilt bereits dann wenn eine dem 
Selbstverwaltungsrecht der Nachbargemeinde zuzuordnende Betroffenheit vorliegt; das 
Vorhandensein förmlicher Bauleitpläne ist nicht erforderlich. 
 
Die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend hat im Gemeinderatsbeschluss vom 
08.10.2019 beschlossen, an der auch vom LBM favorisierten Trassenführung Variante B 
(grün) des als Anlage beigefügten Variantenvergleiches für die Ortsumgehung festzuhal-
ten. Die Ortsumgehung Gierender Höhe ist in der Planung des Bundesverkehrsministeri-
ums als weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*) enthalten (lfd. Nr. Bedarfsplan 1110). 
 

Oliver Weihrauch 
Steinstraße 8 
56587 Oberhonnefeld-Gierend 
 
T:   0049 2634 65 988 63 
M: weihrauch@oberhonnefeld.de 
 
 
 

Planungszweckverband Oberraden/Linkenbach 
-Verbandsvorsitzender Achim Braasch- 
 
über: Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 
z.Hd. Julia Prangenberg 
 
E-Mail: julia.prangenberg@vg-rw.de 

B BAUUNGSPLAN „AUF DER HEIDE" 
   Planungszweckverband Oberraden/Linkenbach 
   Stellungnahme der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend (§ 2 Abs. 2, § 4 Abs. 2  BauGB) 

mailto:weihrauch@oberhonnefeld.de
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Die Begründung des B-Planentwurfes nimmt diese Interessen der Ortsgemeinde Ober-
honnefeld-Gierend zur Kenntnis, berücksichtigt sie aber im Abwägungsergebnis nicht aus-
reichend. Die Begründung geht sogar fälschlich davon aus, dass für die Ortsumgehung 
„eine Trassenführung angedacht (ist), die unter Ausnutzung der Trassen der L 265/ L 266 
östlich um die „Gierender Höhe"“ führen soll. Der als Anlage vorgelegte Variantenver-
gleich enthält keine Trassenführung, die die Trasse der L 266 nutzt. Alle angedachten Tras-
sen queren vielmehr das Plangebiet, insbesondere in dem an die Ortsgemeinde Ober-
honnefeld-Gierend angrenzenden Teil. Die im B-Planentwurf enthaltenen Flächen für die 
geplante Ortsumgehung, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen, berücksich-
tigen den Flächenbedarf aus der Variantenplanung nicht. Für keine der denkbaren Varian-
ten. Ob die Ortsumgehung auf dem nicht beplanten Gebiet zwischen Plangebiet und Ei-
senbahndamm realisiert werden kann, wird nicht ansatzweise geprüft.  
 
Vom Ergebnis her verhindert der B-Planentwurf die im Bundesverkehrswegeplan berück-
sichtigte und von der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend benötigte Ortsumgehung. Da 
die bisherige Straßenführung der B 256 den zunehmenden Verkehrsströmen von der An-
schlussstelle zur A3 und dem Pendlerverkehr aus dem Kreis Altenkirchen in Richtung Neu-
wied nicht gewachsen ist, ist die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend zwingend auf die 
im Bundesverkehrswegeplan vorgesehene Ortsumgehung angewiesen. Eine Bauleitpla-
nung, die dies verhindert, belastete die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend unange-
messen und verstößt gegen das interkommunale Abstimmungsgebot.  
 
Hinzu kommt, dass es sich bei dem Plangebiet, soweit es den an die Ortsgrenze von Ober-
honnefeld-Gierend grenzenden Teil betrifft, um eine Exklave der Ortsgemeinde Linken-
bach handelt, sodass die Interessen der angrenzenden Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gie-
rend grundsätzlich höher zu bewerten sind, als die Interessen der Ortsgemeinde Linken-
bach, respektive des Planungszweckverbandes. 
 

2. Art der baulichen Nutzung 
 
Festgesetzt werden soll ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Gleichzeitig betont die Be-
gründung des B-Planentwurfes, folgendes (Ziff. 5.1): 
 

„Derzeit noch nicht abschließend berücksichtigt sind die Anforderungen an die Gewähr-
leistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse nach § 1 (6) Nr. 1 BauGB, die durch 
das heranrückende Gewerbe an die Ortslagen von Oberhonnefeld-Gierend und Oberra-
den zu berücksichtigen sind. das Trennungsgebot des § 50 BlmSchG, wonach die Nut-
zungen einander so zuzuordnen, dass Beeinträchtigungen für schutzwürdige Nutzun-
gen ausgeschlossen werden können. Ebenso sind die in § 1 (6) Nr. 1 BauGB verankerten 
Anforderungen an die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse anzu-
führen. Hierzu bedarf es im weiteren Verfahren der Erstellung eines Immissionsschutz-
gutachtens.“ 
 

Dieses Thema wird ebenfalls, in allgemeiner Form, in Ziffer 2 der Begründung zum B-Plan-
entwurf angesprochen: 
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„Wie bereits erwähnt, sind zum jetzigen Zeitpunkt der Planung noch nicht alle Pla-
nungsparameter abschließend geklärt bzw. es bestehen insbesondere aus fachplaneri-
schen Gesichtspunkten Klärungsbedarfe. Daher werden die frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren auf der Grundlage vereinfachter Planunterlagen durchgeführt. 
Im weiteren Verfahren werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus diesem be-
teiligungsschritt die notwendigen Gutachten sowie der Umweltbericht ergänzt und in 
den Bebauungsplan integriert.“ 
 

Damit liegen wesentliche abwägungserhebliche Informationen noch nicht vor. Ein Verfah-
ren gemäß §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB setzt aber voraus, dass die zu beteiligenden 
Stellen Kenntnis von allen abwägungserheblichen Tatsachen erhalten. Das BauGB kennt ein 
Beteiligungsverfahren, nicht ein Beteiligungsverfahren auf der Grundlage vereinfachter 
Planunterlagen, bei dem im weiteren Verfahren die von Anfang an notwendigen Unterla-
gen ergänzt und in den B-Plan integriert werden. Ohne die in Ziffer 5.1 als fehlend gekenn-
zeichneten Unterlagen, findet das Beteiligungsverfahren zur Unzeit statt und ist nach Vor-
liegen der fehlenden Unterlagen zu wiederholen. 
 
Eine weitere unzureichender Tatsachenbasis, auf der die vorgenommenen Abwägung be-
ruht, ist die in Ziffer 1 der Begründung enthaltene Annahme, dass „die „Gierender-Höhe", 
(…) durch das Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel gekennzeichnet 
ist“  und dass „im Bereich der Gierender-Höhe kleinteilige Gewerbebetriebe sowie eine 
Ansammlung von (großflächigen) Einzelhandelsbetrieben“ angesiedelt ist. Diese Aus-
gangsannahme betrachtet die großräumige Gierenderhöhe als Ganzes und verkennt, dass 
faktisch eine sehr differenziert zu betrachtende Bebauung vorliegt. So grenzt z.B. an das 
nördlich der L 266 liegende Plangebiet ein faktisches reines Wohngebiet (nördlich der 
Steinstraße/L 266). Auch südlich der Steinstraße/L266 überwiegt die Wohnbebauung.  
 
Verkannt wird bei der Abwägung auch dass es sich bei dem Plangebiet, soweit es den an 
die Ortsgrenze von Oberhonnefeld-Gierend grenzenden Teil betrifft, um eine Exklave der 
Ortsgemeinde Linkenbach handelt, sodass die Interessen der angrenzenden Ortsge-
meinde Oberhonnefeld-Gierend grundsätzlich höher zu bewerten sind, als die Interessen 
der Ortsgemeinde Linkenbach, respektive des Planungszweckverbandes. 

 
3. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 

Der B-Planentwurf berücksichtigt nicht, dass der an die Ortsgrenze von Oberhonnefeld-
Gierend heranwachsende Teil des Gewerbegebietes an ein faktisches reines Wohngebiet 
grenzt. Genau so wenig wird berücksichtigt, dass der an die Ortsgrenze von Oberhonnefeld-
Gierend heranwachsende Teil (nördlich der L 266) in einem Gebiet ohne Vorbelastung liegt, 
das sich faktisch und in Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Puderbach als Waldgebiet darstellt. 
 
Die geplante Bebauung des Gewerbegebietes wird damit gerechtfertigt, dass das Gebiet 
auf Grund vorhandener Bebauung negativ vorbelastet ist. Als Beispiel wird hierfür die be-
stehende Abfallentsorgungsanlage Linkenbach benannt. Dies ist falsch, insbesondere so-
weit damit ein an die Wohnbebauung Oberhonnefeld-Gierend heranwachsendes Gewer-
begebiet gerechtfertigt werden soll. Die Abfallentsorgungsanlage ist auf Grund ihrer Lage 
in einer Talsenke optisch nicht wahrnehmbar; eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
liegt nicht vor. Auch andere Vorbelastungen, etwa durch Lärm-/Geruchsbelästigung gehen 
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von der Abfallentsorgungsanlage nicht aus. Die Berücksichtigung der Abfallentsorgungsan-
lage als negative Vorbelastung ist – jedenfalls für das nördlich der L 266 liegende und an 
die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend angrenzende Gebiet – abwägungsfehlerhaft. 
 
Vielmehr stellt sich das nördlich der L 266 liegende und an die Ortsgemeinde Oberhonne-
feld-Gierend angrenzende Gebiet als Waldfläche dar. Dem anzustrebenden Interessenaus-
gleich wird es nicht gerecht, wenn diese bislang unberührte Waldfläche zu einem einge-
schränkten Gewerbegebiet wird und als Maß der baulichen Nutzung die in einem Gewer-
begebiet  

▪ höchst zulässige Grundflächenzahl von 0,8,  
▪ die höchst zulässige Baumassenzahl (10,0) und die  
▪ höchst zulässige Gebäudehöhe (14m/20m) 
▪ eine abweichende Bauweise der Hauptbaukörper von mehr als 50m  

festgesetzt wird.  
 
Zutreffend erwähnt der B-Planentwurf die Kuppenlage des Plangebietes im bauplanungs-
rechtlichen Außenbereich woraus sich für das Plangebiet auch durch die topographischen 
Rahmenbedingungen eine Einsehbarkeit und Fernwirkung ergibt.  Die erkannte Notwen-
digkeit, durch Festsetzungen im B-Plan eine möglichst wirkungsvolle Einbindung in das 
Orts- und Landschaftsbild erzielen zu können, wird allerdings durch die behauptete Kon-
kurrenz mit den betrieblichen Interessen nach Gewährleistung eines nutzer- und funktions-
gerechten Betriebsablaufs vollständig zurückgedrängt. Die nach § 1 Abs. 7 BauGB gefor-
derte gerechte Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander, wird einseitig zu Gunsten der betrieblichen Interessen vernachlässigt: 

▪ Es ist nicht ersichtlich, dass die behaupteten betrieblichen Interessen nach Gewähr-
leistung eines nutzer- und funktionsgerechten Betriebsablaufs überhaupt vorliegen.  

▪ Es ist nicht ersichtlich, dass die behaupteten Interessen nach Gewährleistung eines 
nutzer- und funktionsgerechten Betriebsablaufs eine höchst zulässige Festsetzung 
des Maßes der nach der Baunutzungsverordnung baulichen Nutzung (und darüber 
hinaus) erfordern.  

▪ Es ist nicht ersichtlich, dass die behaupteten Interessen nach Gewährleistung eines 
nutzer- und funktionsgerechten Betriebsablaufs eine vollständige Zurückdrängung 
der sich aus der besonders schützenswerten Kuppenlage ergebenden Anforderun-
gen an die Planung erfordert. 

 
Hinzu kommt als Abwägungsfehler, dass der Planverfasser rechtsirrig von einem durch die 
Abfallentsorgungsanlage vorbelasteten Gebiet ausgeht (s. o.). Zutreffend wäre es – jeden-
falls für das nördlich der L 266 liegende Plangebiet - von einem unberührten Waldgebiet 
auszugehen, wie es im Flächennutzugsplan und der Realität enthalten ist. 
 
Auch bei der überbaubaren Grundstücksfläche offenbart sich ein Abwägungsdefizit. Als Ziel 
wird auf „die Bereitstellung von großen zusammenhängenden Flächen, die eine größtmög-
liche Flächenausnutzung für die gewerblichen Ansiedlungen bzw. für mögliche Erweiterun-
gen der ansässigen Betriebe zulassen“ hingewiesen. Diese einseitige Berücksichtigung be-
trieblicher Belange widerspricht §§ 1 Abs. 7, 1a Abs. 3, 2 Abs. 2, 3 BauGB. Das Ergebnis 
berücksichtigt auch nicht, die sich aus dem Charakter einer Exklave der Ortsgemeinde Lin-
kenbach ergebende besondere Rücksichtnahmepflicht gegenüber den berechtigten Belan-
gen der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend und ihrer Einwohner. 
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Die in der Begründung zum B-Planentwurf erkannte Anforderung aus der Rechtsprechung, 
einen Ausgleich für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu schaffen: 

„Wird zumindest durch die auf einen funktionalen Ausgleich der Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts abzielenden Maßnahmen der betroffene Raum in optischer Hin-
sicht landschaftsgerecht neugestaltet, können die Maßnahmen zugleich einen hinrei-
chenden landschaftsbildbezogenen Ausgleich bewirken“, 

wird geschildert, aber nicht umgesetzt. Es bleibt unklar, welches die als notwendig erkann-
ten Maßnahmen sein sollen. 
 
 

4. Grünflächen/Immissionsschutzgrün 
 
Ein angemessener Ausgleich wird auch nicht durch die vorgesehene Festsetzung von Grün-
flächen (Ziff. 5.6 der Begründung zum B-Planentwurf) erreicht.  
 
Zum einen ist die Festsetzung einer „knapp 30 m breiten Grünfläche“ als Abstand zwischen 
Wohn- und Gewerbenutzung nicht geeignet, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
oder die abwägungserheblichen Belange der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend und 
ihrer Einwohner (insbesondere die aus § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB resultierenden Anforderun-
gen an die Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse) auszugleichen bzw. in ein ange-
messenes Verhältnis zu setzen. Angesichts der Tatsache, dass die  nach der Baunutzungs-
verordnung höchstmöglichen Festsetzungen gewählt wurden, ist die Fläche ist schlicht we-
sentlich zu schmal. 
 
Zum anderen enthält der B-Planentwurf lediglich die Vorgabe, den durch Windwurf  ge-
kennzeichneten Baumbestand durch Neuanpflanzungen zu ergänzen.  

▪ Eine Neuanpflanzungspflicht nach durch Trockenheit bzw. Fällmaßnahmen auf 
Grund von Borkenkäferbefall bedingte Verluste im Baumbestand fehlt.  

▪ Ferner enthält die Verpflichtung Neuanpflanzungen vorzunehmen keine Angabe 
zum Alter/Größe/Höhe der Neuanpflanzungen. Der Funktion als Immissionsschutz-
grün und zur Abgrenzung von Wohn- und Gewerbenutzung erfordert Neuanpflan-
zungen in einer Anzahl/Größe/Höhe, die diese Schutzfunktion sofort und nicht erst 
nach jahrzehntelangem Wachstum erfüllen. 

 
5. Verkehrsflächen 
 

Der Planverfasser erkennt zutreffend, dass es durch das neue Gewerbegebiet ohne wei-
tere Schutzmaßnahmen zu einer erhöhten Verkehrsbelastung innerhalb des Ortsteils Gie-
renderhöhe kommen wird. Er will deshalb durch die Ausbildung der L 266 als Stichstraße 
mit Wendehammer die Wohnbebauung im Bereich der Steinstraße vom Durchgangsver-
kehr freihalten. Ich begrüße dieses Abwägungsergebnis.  
 
Verkannt wird aber, dass sich dieses gewollte Abwägungsergebnis nur mit Zustimmung 
der zuständigen Straßenbaubehörde realisieren lässt. So lange diese nicht vorliegt und 
eine zeitgleiche Realisierung des Gewerbegebietes und der Stichstraßenregelung gewähr-
leistet ist, bleibt dieser Punkt abwägungsfehlerhaft, da eine nicht gewollte Belastung der 
Steinstraße mit Durchgangsverkehr wissentlich in Kauf genommen wird. 
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Im Ergebnis ist nicht zu erkennen, dass der Planentwurf die gesetzlichen Verpflichtungen des 
interkommunalen Rücksichtnahmegebotes (§ 2 Abs. 2 BauGB) und der  Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB, 
insbesondere für die in der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend lebende Bevölkerung, hin-
reichend berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind ferner die Abwägungsvorschriften des § 1a 
BauGB. Der Planverfasser erkennt nicht, dass es – bezogen auf das Plangebiet nördlich der L 
266 – durch die Umwandlung der Waldflächen zu einem Gewerbegebiet mit maximaler Aus-
nutzung der Möglichkeiten der Baunutzungsverordnung und mit gewolltem „hohen Versiege-
lungsgrad und somit einem hohen Flächenverbrauch“ (Ziff. 5.2.1 der Begründung) zu einer 
Veränderung des örtlichen Klimas kommen wird, die den zu berücksichtigenden Erfordernis-
sen des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 7 BauGB) entgegengesetzt ist. Die vorgesehene randliche 
Eingrünung (Ziff. 5.8 der Begründung zum B-Planentwurf) reicht dafür erkennbar nicht aus. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Oliver Weihrauch 
Ortsbürgermeister 
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21. Sitzung des Ortsgemeinderates Straßenhaus am 13. Dezember 2022 

Sehr geehrte Frau Ortsbürgermeisterin Haas, 

wir nehmen Bezug auf die Aufforderung zur Stellungnahme betreffend die Bauleitplanung 
des Zweckverbandes Oberraden-Linkenbach für das Gewerbegebiet „Auf der Heide" im 
Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung und geben als Fraktion des Ortsqerneinde 
rates Straßenhaus folgende Erklärung ab. 

Dass der Standort „Auf der Heide" durch seine Autobahnanbindung für Gewerbe und 
Handwerksbetriebe attraktiv ist, steht außer Frage. Dass hier angesichts der immer weiter 
fortschreitenden Klimaänderung wieder Wald und Agrarflächen versiegelt werden müssen, 
sollte in einer Güterabwägung nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gewerbe- und Ein 
kommensteuer-Einnahmen gesehen werden. Nicht alles, was erlaubt und möglich ist, ist 
auch im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder verantwortungsvoll und 
richtig. 

Von diesen grundsätzlichen Überlegungen einmal abgesehen, scheint uns darüber hinaus 
in der bisherigen Planung die Nachhaltigkeit eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. 
Die vorgegebene Fassadenbegrünung (mind. 20%) und Dachbegrünung (mind. 30%), ist 
angesichts der zu versiegelnden Flächen mehr ein Feigenblatt als ein ernstzunehmender 
Beitrag zur Ökologie. Wenn schon Wand- und Dachbegrünung, warum dann nicht großflä 
chig? 
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Photovoltaikanlagen abseits der Gebäude sogar ausdrücklich zu verbieten, ist eine inak 
zeptable Vorgehensweise gibt es doch, um Platz zu sparen, zum Beispiel Solarzäune, die 
außen um das große Areal ihren Platz finden könnten. Auch die von der Begrünung „ver 
schonten" Dach- und Wandflächen böten sich an, um mit Photovoltaik und/oder Solarther 
mie bestückt zu werden, um weitere C02-Immissionen bei Heizung und Warmwasserbe 
reitung zu vermeiden. Statt Teilbegrünung könnte man auch die Gesamtflächen nutzen. 
Hierzu keinerlei Vorgaben zu machen bedeutet, dass man Jahrzehnte hinter der techni 
schen und wissenschaftlichen Entwicklung her hinkt. Da helfen auch die vorgesehenen 
,,Grünstreifen" um die Gebäude und die Versickerungsflächen nicht mehr. 

Wir bitten darum, unsere Erklärung vollumfänglich weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

Herbert Krobb, FS 
~--7L 
Christoph Nitsche 

~- 
/#"Karl Matheis 
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Bauleitplanung des Zweckverbandes „Auf der Heide“  
Bebauungsplan „Auf der Heide“ 
Erneute frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur vorgelegten Planung stellen wir folgenden Sachverhalt fest: 
  
bevor wir zu den Details der vorgelegten Bauleitplanung kommen, möchten wir 
Ihnen einen Gesamtüberblick der forstlichen Anforderungen geben: 
 
Wegen der Gefahr umstürzender Bäume und des Übergreifens von Bränden ist dem 
zu nahen Heranrücken einer Bebauung – insbesondere Wohnbebauung- an bereits 
vorhandenen Wald  bauordnungsrechtlich entgegenzutreten. Rechtsgrundlage hierbei 
bildet § 3 Abs. 1 LBauO: Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne § 1 Abs. 1 Satz 1 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährden. Nach sachverständigen Erfahrungen ist ein 
Mindestabstand von 25 – 35 m anzunehmen. Besondere Umstände des Einzelfalles 
können eine Verringerung oder auch eine Vergrößerung des Mindestabstandes 
gebieten. Dabei ist nicht auf die derzeit vorhandene Baumhöhe abzustellen, sondern 
auf die Höhe, die der Baumbewuchs bei weiterem durchschnittlichen Wachstum   
voraussichtlich erreichen wird (Endbestandshöhe). Die Tatsache, dass bauliche 
Anlagen bereits vorhanden sind, die - aus welchen Gründen auch immer -  den 
erforderlichen Abstand nicht einhalten, rechtfertigt es nicht, weitere Vorhaben unter 
Nichtbeachtung von § 3 Abs. 1 LBauO zuzulassen. 
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Nach Rechtsprechung des OVG Koblenz ( Urteil vom 09.06.1993 – 8A 10876/92.OVG 
und Urteil vom 24.05.2017 8A 11822/16.OVG) ist auf Grundlage des § 3 Abs. 1 
Landesbauordnung ein erforderlicher Mindestabstand von einer Baumlänge – i.d.R. 
30 – zwischen den bestehenden Waldflächen und baulichen Anlagen einzuhalten. In 
jedem Einzelfall muss eine konkrete Einschätzung der „Risikosituation“ erfolgen, so 
kann der zu fordernde Sicherheitsabstand – je nach eingeschätzter 
„Endbestandshöhe“ höher oder auch niedriger sein. Gleichzeitig verweisen wir auf das 
ergänzende Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 26.08.2020 AZ: 8A 11789/19.OVG 
 
Zudem ist dem Bauantragsteller gem. § 24 Landeswaldgesetz von Rheinland-Pfalz 
(LWaldG) mitzuteilen, dass im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 m 
vom Wald Feuer nur mit Genehmigung des Forstamtes angezündet und unterhalten 
werden darf. Dies hat wiederum zur Folge, dass dem Bauantragsteller je nach Art der  
beantragten Feuerungsanlage – z.B. Holzfeuerungsanlage – auferlegt werden muss, 
dass alle notwendigen technischen Einrichtungen zu nutzen sind, die einen möglichen 
Funkenflug und damit eine Gefährdung des angrenzenden Waldes ausschließen.  
 
Der § 1 des Landeswaldgesetzes von Rheinland-Pfalz definiert als Gesetzeszweck 
die Erhaltung und Mehrung des Waldes, weiterhin wird in § 14 ausgeführt, dass Wald 
nur mit Genehmigung des Forstamtes neu angelegt oder gerodet und in eine andere 
Bodennutzungsart überführt werden darf. 
 
Zunächst muss aber geprüft werden, ob die bauplanerische Umsetzung ohne 
Waldinanspruchnahme möglich ist. Wir bitten dahingehend um weitere Veranlassung. 
Eine unvermeidliche  Waldinanspruchnahme muss in jedem Falle möglichst gering 
ausfallen. 
 
Durch das Gerichtsurteil des OVG vom 24.05.2017 wird auch bestätigt, dass eine 
Baugenehmigung auf einer Waldfläche nicht erteilt bzw. ein Bebauungsplan nicht 
umgesetzt werden kann, wenn nicht vorher die vorrangige Änderung der 
Bodennutzungsart nach § 14 Abs. 1 LWaldG  durch das Forstamt – unter Beteiligung 
der betroffenen Behörden - genehmigt wurde (Schlusspunkttheorie).   
 
Sofern die Prüfung von Alternativen ohne Ergebnis bleibt und Wald unvermeidbar  
in Anspruch genommen werden muss, ist der Eingriff nach § 14 LWaldG grundsätzlich 
im Flächenverhältnis 1:1 auszugleichen, d.h. eine andere, gleichgroße Fläche ist im 
Naturraum  -  in diesem Falle  „Westerwald“   -   neu aufzuforsten. 
 
Gemäß Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung , Weinbau und 
Forsten vom 09.10.2014 AZ: 105-63310/2012-3#114 besteht in Landkreisen deren 
Bewaldungsprozent über 35% liegt , die Möglichkeit eine der Ersatzaufforstung 
äquivalenten Ausgleichszahlung zu leisten, d.h. der Antragsteller zahlt den Betrag den 
eine Ersatzaufforstung incl. Sicherung der Kultur (5-8 Jahre) kosten würde.  
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Der Landkreis Neuwied ist zu über 35 % bewaldet, sodass von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden kann. Die Höhe der Ausgleichzahlung liegt je nach Art und 
Qualität des umgewandelten Waldes zwischen 15.000 und 25.000 €. 
 
Die Zahlung dient dem Ausgleich für die verlustigen Waldfunktionen und wird nach 
den Maßgaben des Forstamtes - im Naturraum - für strukturverbessernde 
Maßnahmen im vorhandenen Wald eingesetzt.   Beispielsweise können bestehende 
Waldbestände aufgewertet  oder Waldränder und Waldwege angelegt werden. Auch 
Bodenschutzkalkung und Wertastung sowie Maßnahmen zum Wasserrückhalt auf der 
Fläche kommen in Betracht.  
 
Für die Umwandlung und die Ersatzaufforstung(en) – sofern kein Ausgleich gezahlt 
wird - ist dem Forstamt ein Antrag auf Änderung der Bodennutzungsart vorzulegen, 
damit unter Beteiligung der fachlich berührten  Behörden nach § 14 LWaldG geprüft 
werden kann, ob die Umwandlung bzw. die  Ersatzaufforstung(en) genehmigungsfähig 
sind. Ist dies nicht der Fall,  müssen Alternativen gesucht und beantragt werden. 
 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass sowohl die Rodung von Wald zum Zwecke der 
Umwandlung in eine andere Nutzungsart als auch im Zuge von Ersatzaufforstungen 
vorzunehmende Erstaufforstungen dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz) unterliegen. 
 
Bei Umwandlungen ab 10 ha Wald und Erstaufforstungen ab 50 ha ist zwingend eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
 
Bei Umwandlungen von 5 ha bis weniger als 10 ha Wald sowie Erstaufforstungen von 
20 ha bis unter 50 ha ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c Satz 
1 UVPG durchzuführen. 
 
Bei Umwandlungen von 1 ha bis weniger als 5 ha Wald sowie Erstaufforstungen von  
2 ha bis unter 20 ha ist eine standortsbezogene Vorprüfung des Einzelfalles  gemäß § 
3 c Satz 2 UVPG durchzuführen. 
 
Sollte absehbar Waldfläche durch Umwandlung in Anspruch genommen werden, so 
ist im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eine Gesamtbeurteilung zur 
Umweltverträglichkeit nach UVP Gesetz als  Teil des obligatorischen Umweltberichtes 
zu erstellen, d.h. incl. der Auswirkungen auf den Wald.   
 
Diese Gesamtbeurteilung (Umweltbericht)  kann dem Forstamt bei späteren Verfahren 
zur Änderung der Bodennutzungsart nach § 14 Landeswaldgesetz vorgelegt werden. 
Eine erneute Prüfung durch das Forstamt wird damit entbehrlich. 
 
Die Zuwegungen zum Wald, welche für die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
zwingend erforderlich sind, dürfen durch bauliche Anlagen oder auch 
Verkehrsanlagen nicht beeinträchtigt werden, z.B. muss die Holzabfuhr mit 
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Langholzfahrzeugen gewährleistet sein (Kurvenradien). Versorgungsleitungen sollten 
im Bereich der Waldzuwegungen nicht bzw. so verlegt werden, dass die 
Holztransporte keine Schäden hervorrufen können. Oberirdische 
Versorgungsleitungen müssen so verlegt werden, dass Langholztransporte 
problemlos möglich sind. 
 
Wir weisen darauf hin, das für jede Inanspruchnahme von Waldflächen oder auch 
Erstaufforstungen im Rahmen des Naturschutzes (Ausgleichsflächen) innerhalb 
rechtskräftiger Bebauungspläne eine Umwandlungs- bzw. Aufforstungsgenehmigung 
beim Forstamt einzuholen ist. 
 
Bei nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungsplänen ist zunächst 
die Umwandlungserklärung des Forstamtes - die aber den späteren Rodungsantrag 
nicht ersetzt –  einzuholen. Das Forstamt prüft gem. § 14 LWaldG – unter Mitwirkung 
der fachlich berührten  Behörden, ob dem Antrag auf Umwandlung und 
Ersatzaufforstung(en) ggf.  mit Nebenbestimmungen entsprochen werden kann. 
 
Sollte Wald insofern betroffen sein, dass der mindestens zu fordernde 
Sicherheitsabstand der Bebauung zum Wald nicht eigehalten wird und die 
Baubehörde kommt in Ihrem Entscheidungsprozess (Abwägung) – trotz der  
 
Bedenken des Forstamtes – zu dem Ergebnis einen Bauantrag zu genehmigen, 
erscheint es aus Sicht des Forstamtes dringend angeraten eine 
Haftungsverzichtserklärung des/der Bauherren gegenüber dem/den benachbarten 
Waldbesitzer(n) unterschreiben zu lassen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass durch 
eine solche Erklärung privatrechtlich nur Sachschäden einer Regelung unterliegen, 
Personenschäden davon jedoch unberührt bleiben.  
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass benachbarte Waldbesitzer durch eine Bebauung im 

Risikobereich des Waldes mit Bewirtschaftungserschwernissen sowie mit erheblichen 

Haftungsrisiken und kostenintensiver Verkehrssicherungspflicht belastet werden. 

 

Die hier dargestellten forstlichen Anforderungen an die Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplan u.  Bebauungsplan) sind in jedem Falle zu erfüllen 

ebenso bei Einzelbauvorhaben, auch wenn nicht im Detail darauf eingegangen 

wird. 

 
Im Detail nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Zur Umsetzung des Bebauungsplanes ist beabsichtigt verschiedene Flurstücke 
umzuwandeln, d. h, die Bodennutzungsart zu ändern.  
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Dies sind in der Gemarkung Linkenbach in der Flur 9 die Flurstücke 6 / 14 mit 3,6127 
ha und das Flurstück 1 / 2  mit 1,0853 ha, sowie in der Flur 14 das Flurstück 2 / 2 mit 
0,6296 ha.   
 
Somit ist die Umwandlung einer Gesamtfläche von 5,3276 ha. Der genaue 
Flächennachweis ist - incl. kartographischer Darstellung - durch den Antragsteller mit 
einem Antrag auf Änderung der Bodennutzungsart beim Forstamt vorzulegen. 
 
Zunächst muss geprüft werden, ob die bauplanerische Umsetzung ohne 
Waldinanspruchnahme möglich ist. Wir bitten dahingehend um weitere Veranlassung. 
Eine unvermeidliche  Waldinanspruchnahme muss in jedem Falle möglichst gering 
ausfallen.  
 
Durch das Gerichtsurteil des OVG vom 24.05.2017 wird auch bestätigt, dass eine 
Baugenehmigung auf einer Waldfläche nicht erteilt bzw. ein Bebauungsplan nicht 
umgesetzt werden kann, wenn nicht vorher die vorrangige Änderung der 
Bodennutzungsart nach § 14 Abs. 1 LWaldG  durch das Forstamt – unter Beteiligung 
der betroffenen Behörden - genehmigt wurde (Schlusspunkttheorie).  Dem Forstamt 
muss also für die Umwandlung ein Antrag zur Änderung der Bodennutzungsart 
vorgelegt werden.  
 
Sofern die Prüfung von Alternativen ohne Ergebnis bleibt und Wald unvermeidbar  
in Anspruch genommen werden muss, ist der Eingriff nach § 14 LWaldG grundsätzlich 
im Flächenverhältnis 1:1 auszugleichen, d.h. eine andere, gleichgroße Fläche ist im 
Naturraum  -  in diesem Falle  „Westerwald“   -   neu aufzuforsten.  
 
Gemäß Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung , Weinbau und 
Forsten vom 09.10.2014 AZ: 105-63310/2012-3#114 besteht in Landkreisen deren 
Bewaldungsprozent über 35% liegt , die Möglichkeit eine der Ersatzaufforstung 
äquivalenten Ausgleichszahlung zu leisten, d.h. der Antragsteller zahlt den Betrag den 
eine Ersatzaufforstung incl. Sicherung der Kultur (5-8 Jahre) kosten würde.  
 
Der Landkreis Neuwied ist zu über 35 % ( derzeit ca. 46%) bewaldet, sodass von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden kann ist.  
 
Die Höhe der Ausgleichzahlung ist hier mit 25.000,-- € je Hektar anzusetzen und 
beläuft sich für 5,3276 ha insgesamt auf 133.190,-- €. Die Festlegung erfolgt im 
waldrechtlichen Bescheid festgelegt.  
 
Die Zahlung dient dem Ausgleich für die verlustigen Waldfunktionen und wird nach 
den Maßgaben des Forstamtes - im Naturraum - für strukturverbessernde 
Maßnahmen im vorhandenen Wald eingesetzt.   Beispielsweise können bestehende 
Waldbestände aufgewertet  oder Waldränder angelegt werden. Auch 
Bodenschutzkalkung und Wertastung sowie Maßnahmen zum Wasserrückhalt auf der 
Fläche kommen in Betracht.  
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Wir machen darauf aufmerksam, dass der waldrechtliche Bescheid für die 
Umwandlung, sofern diese genehmigungsfähig ist, an die Rechtskraft des  
Bebauungsplanes „Auf der Heide“ geknüpft wird.  Das heißt, von unserer 
Genehmigung kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn der Bebauungsplan 
rechtskräftig ist. Dies ergibt sich aus § 14 Abs. 5 Landeswaldgesetz von Rheinland-
Pfalz.  
 
Sofern die geplanten Umwandlungen genehmigungsfähig sind entsteht als Problem, 
dass das Plangebiet unmittelbar an Wald anschließt 
 
Bei diesem - zum Plangebiet angrenzenden - Wald handelt es sich um 
Laubmischwald vornehmlich mit den Bauarten Buche und Ahorn. Dieser Wald hat 
derzeit eine Höhe zwischen 5 m und 10 m. Bei einem weiterhin anzunehmenden 
durchschnittlichen Wachstum wird der Waldbestand auf gesamter Fläche eine 
Endbestandshöhe von ca. 40 m erreichen. 
 
Nach der eingeschätzten Endbestandshöhe sollte der Sicherheitsabstand der 
Bebauung zum Wald mindestens 40 m betragen (Bauverbotszone). 
 
Südlich der L 265 grenzt im Osten die Waldabteilung 43 c des Waldbesitzers 
Kirchspiel Urbach (Gemarkung Linkenbach, Flur 9, Flurstück 5) unmittelbar an das 
Plangebiet an. Bei diesem Wald handelt es sich um Laub- Nadelholzmischwald mit 
den Baumarten Lärche, Eiche, Birke, Espe, etc. 
 
Die Höhe dieses Waldbestandes beträgt aktuell bei den Nadelholzarten zwischen 20 
m und 25 m und bei den Laubholzarten zwischen 10 m und 15 m. Bei einem weiterhin 
anzunehmenden durchschnittlichen Wachstum ist hier auf gesamter Bestandsfläche 
mit einer Endbestandshöhe von ca. 40 m zu rechnen. 
 
Nach der eingeschätzten Endbestandshöhe sollte auch hier der Sicherheitsabstand  
der Bebauung zum Wald mindestens 40 m betragen (Bauverbotszone). 
 
Im Süd-Osten grenzt die Waldabteilung 43 b des Waldbesitzers Kirchspiel Urbach 
(Gemarkung Linkenbach, Flur 13, Flurstück 6) unmittelbar an das Plangebiet an.  
Bei diesem Wald handelt es sich um Laubwald aus Buche mit den eigemischten 
Baumarten Lärche und Fichte.  
 
Die Höhe dieses Waldbestandes beträgt aktuell bei Laub- und Nadelholz zwischen  30 
m und 40. Bei einem weiterhin anzunehmenden durchschnittlichen Wachstum ist hier 
auf gesamter Bestandsfläche mit einer Endbestandshöhe von ca. 40 m zu rechnen. 
 
Nach der eingeschätzten Endbestandshöhe sollte auch hier der Sicherheitsabstand  
der Bebauung zum Wald mindestens 40 m betragen (Bauverbotszone). 
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Wegen der Gefahr umstürzender Bäume und des Übergreifens von Bränden ist dem 
zu nahen Heranrücken einer Bebauung – insbesondere Wohnbebauung- an bereits 
vorhandenen Wald  bauordnungsrechtlich entgegenzutreten. Rechtsgrundlage hierbei 
bildet § 3 Abs. 1 LBauO: Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne § 1 Abs. 1 Satz 1 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährden. Nach sachverständigen Erfahrungen ist ein 
Mindestabstand von 25 – 35 m anzunehmen. Besondere Umstände des Einzelfalles 
können eine Verringerung oder auch eine Vergrößerung des Mindestabstandes 
gebieten. Dabei ist nicht auf die derzeit vorhandene Baumhöhe abzustellen, sondern 
auf die Höhe, die der Baumbewuchs bei weiterem durchschnittlichen Wachstum   
voraussichtlich erreichen wird (Endbestandshöhe). Die Tatsache, dass bauliche 
Anlagen bereits vorhanden sind, die - aus welchen Gründen auch immer -  den 
erforderlichen Abstand nicht einhalten, rechtfertigt es nicht, weitere Vorhaben unter 
Nichtbeachtung von § 3 Abs. 1 LBauO zuzulassen. 
 
Nach Rechtsprechung des OVG Koblenz ( Urteil vom 09.06.1993 – 8A 10876/92.OVG 
und Urteil vom 24.05.2017 8A 11822/16.OVG) ist auf Grundlage des § 3 Abs. 1 
Landesbauordnung ein erforderlicher Mindestabstand von einer Baumlänge – i.d.R. 
25 – zwischen den bestehenden Waldflächen und baulichen Anlagen einzuhalten. In 
jedem Einzelfall muss eine konkrete Einschätzung der „Risikosituation“ erfolgen, so 
kann der zu fordernde Sicherheitsabstand – je nach eingeschätzter 
„Endbestandshöhe“ höher oder auch niedriger sein. Gleichzeitig verweisen wir auf das 
ergänzende Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 26.08.2020 AZ: 8A 11789/19.OVG 
 
Zudem ist dem Bauantragsteller - gem. § 24 Landeswaldgesetz von Rheinland-Pfalz 
(LWaldG) - mitgeteilt werden, dass im Wald und in einem Abstand von weniger als 
100 m vom Wald Feuer nur mit Genehmigung des Forstamtes angezündet und 
unterhalten werden darf. Dies hat wiederum zur Folge, dass dem Bauantragsteller je 
nach Art der beantragten Feuerungsanlage – z.B. Holzfeuerungsanlage – auferlegt 
werden muss, dass alle notwendigen technischen Einrichtungen zu nutzen sind, die 
einen möglichen Funkenflug und damit eine Gefährdung des angrenzenden Waldes 
ausschließen.  
 
Dies hat im vorliegenden Fall besondere Priorität, da durch kalamitätsbedingte 
Holzernte und Restholz auf allen an das Plangebiet angrenzenden Waldflächen - 
speziell in den Sommermonaten - erhöhte Waldbrandgefahr besteht. 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass im Bereich der ICE-Strecke bzw. 
der Autobahn A3 eine planfestgestellte Ausgleichsfläche für den Bau der ICE-Strecke 
liegt, insofern sollte die DB AG am Verfahren beteiligt werden. 
 
Sollte – außer den Genannten - weitere Waldflächen für eine Änderung der 
Bodennutzungsart vorgesehen sein, so gilt auch für diese das 
Antragsprocedere zur Änderung der Bodennutzungsart beim Forstamt. 
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Wir behalten uns vor im Bebauungsplanverfahren, weitere waldrechtliche 
Belange einzubringen.  
 
Diese Stellungnahme ergeht vorbehaltlich der sonstigen Gesetze und 
Rechtsvorschriften (z. B. Landesbauordnung, Naturschutzgesetz, zivilrechtliche 
Vorschriften) und sonstiger öffentlich-rechtlicher Genehmigungen sowie der 
Rechte dritter. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. i.A. Stefan Schnegotzki 

 
 

Datenschutzhinweis 

 
Landesforsten verarbeitet im Zusammenhang mit der Bearbeitung von forstbehördlichen Stellungnahmen, 

personenbezogene Daten. 

Weitere Informationen gem. Artikel 13 und 14 der DS-GVO, finden Sie dazu im Internetauftritt von Landesforsten in 

der Datenschutzerklärung  https://datenschutzerklaerung.wald-rlp.de  unter dem Zweck „Erstellen der 

Forstbehördlichen Stellungnahme“. 

Auf Wunsch übersenden wir diese Information auch in Papierform. 
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